
Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Franz Seiler GmbH

1. Allgemeines. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünf-
tigen Geschäftsbeziehungen. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind na-
türliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne das dieses einer 
gewerblichen, selbstständigen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Un-
ternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen 
oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, 
die in Ausübung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 
Besteller im Sinne der Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unterneh-
mer. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingun-
gen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich zugestimmt.

2. Angebote von uns sind stets freibleibend. Mündliche Angebote sind unverbindlich; alle 
Aufträge bedürfen zur Rechtsverbindlichkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Bei kurz-
fristiger Lieferung gilt die ausgestellte Rechnung als Bestätigung. Bestellt der Verbraucher 
die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang des Auftrages unverzüglich 
bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme des Auftrages 
dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Sofern 
der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns 
gespeichert und dem Verbraucher auf Wunsch nebst den vorliegenden AGB`s per E-Mail 
zugesandt. 
   
3. Verkäufe erfolgen, soweit von uns nicht schriftlich anderweitige Vereinbarungen bestä-
tigt sind, ausschließlich zu nachstehenden Bedingungen, seien sie einmalige oder laufende 
Geschäftsbedingungen. Alle Aufträge werden aufgrund dieser Bedingungen angenommen 
und ausgeführt. Sie sind auch ohne wiederholte Bekanntgabe für künftige Lieferungen 
maßgebend. Der Besteller erkennt sie durch Auftragserteilung an. Anderslautende Ein-
kaufsbedingungen des Bestellers werden durch die Annahme seines Auftrages nicht an-
erkannt.

4. Die Preise verstehen sich in gültiger Währung, netto und freibleibend, zuzüglich der je-
weils gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sie sind keine Festpreise. Es werden jeweils die am Tage 
der Lieferung gültigen Preise berechnet und gelten für Lieferungen ab Lager ausschließlich 
Verpackung. Die Art der Verpackung bleibt uns überlassen. Postverpackung, Kartonagen, 
Holzverpackung usw. werden zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen. Soll-
ten gesetzlich andere Regelungen erfolgen bzw. eintreten, so sind auch die maßgebend 
und anzuwendendes Recht.

5. Lieferungen. Die Versandart liegt in unserem Ermessen, wenn eine besondere Versand-
art nicht vereinbart ist. Der Versand erfolgt, auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des 
Bestellers. Mehrkosten für Express- und Eilzustellung gehen zu Lasten des Empfängers. 
Liefertermine und Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten, sind stets unverbind-
lich und annähernd. Alle außerhalb unseres Machtbereichs liegenden Tatsachen gelten 
als höhere Gewalt, wie z.B. Betriebsstörungen oder Materialmangel bei uns oder unseren 
Zulieferern. Sonstige Umstände, die eine Lieferung verzögern oder unmöglich machen, 
befreien uns für die Dauer dieses Zustandes von der Verpflichtung zur Lieferung. Bestell-
mengen, die unseren Verkaufseinheiten nicht entsprechen, haben wir auf die nächst höhere 
Verkaufseinheit geändert.

6. Sachmangelhaftung. 
„Wir leisten Mangelbeseitigung nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen: 
a. Bei Kaufverträgen mit Verbrauchern erbringen wir unsere Mangelbeseitigungsverpflich-
tungen auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. 
b. Bei Kaufverträgen mit  einem Unternehmer im Sinne des Handelsgesetzbuches ist 
dieser  verpflichtet, die gelieferte Ware nach Eingang bei ihm unverzüglich mit der unter 
den gebotenen Umständen zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen und hierbei feststellba-
re Sachmängel unverzüglich uns gegenüber zumindest in Textform zu rügen. Zunächst 
nicht feststellbare Sachmängel müssen nach ihrer Entdeckung ebenfalls unverzüglich uns 
gegenüber unter Einhaltung der Rügeanforderungen nach Satz 1 gerügt werden. Kommt 
der Unternehmer diesen Pflichten nicht nach, so gilt die gelieferte Ware hinsichtlich dieses 
Sachmangels als genehmigt mit der Folge, dass die Geltendmachung von Mängelansprü-
chen ausgeschlossen ist. Dies gilt nicht bei Arglist. 
c. Im Rahmen zu erbringender Nacherfüllung haben wir gegenüber Unternehmern die 
Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Bei 
Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Unternehmer bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten oder die vereinbarte Vergütung mindern und 
gegebenenfalls Schadenersatz verlangen.“

7. Haftung und Verjährung. „Wir haften gleich aus welchem Rechtsgrund (z. B. Pflicht-
verletzung, unerlaubte Handlung) - vorbehaltlich der Regelungen in Punkt 7 e - auf Scha-
densersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen entsprechend den nachfolgenden 
Regelungen:
a. im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Man-
gels oder bei Fehlen einer  ausnahmsweise schriftlich übernommenen Beschaffenheits- 
oder Haltbarkeitsgarantie gemäß § 443 BGB ohne Begrenzung der Höhe; 
b. im Falle leichter Fahrlässigkeit, sofern eine vertragliche Kardinalpflicht verletzt wird. Ver-
tragliche Kardinalpflichten sind solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspo-
sitionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade 
zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf. Die Haftung ist dabei 
für jeden einzelnen Schadensfall auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragsty-
pischen Schaden begrenzt. Im Übrigen ist die Haftung wegen sonstiger leicht fahrlässig 
verursachter Schäden und gegenüber Unternehmen wegen entgangenen Gewinns, perso-
nellen Mehraufwandes beim Kunden, Nutzungsausfall und/oder wegen Umsatzeinbußen 
ausgeschlossen. Die Regelung in Ziffer 7.c bleibt unberührt. 
c. Die Haftung für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit richtet sich nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Auch die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 
d. Die vorstehenden Einschränkungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertre-
ter und Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.“
e. Für Verbraucher als Kunde beträgt die Verjährungsfrist für Mangelbeseitigungsansprü-
che bei Neuware und für etwaige Schadensersatzansprüche zwei Jahre ab Ablieferung der 
Ware. Bei gebrauchter Ware beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr. Ist der Kunde ein Unter-
nehmen i. S. v. § 14 BGB, beträgt die Verjährungsfrist bei Neuware ein Jahr ab Lieferung. 
Unberührt bleibt die Verjährungsfrist für Rückgriffsansprüche im Falle eines Lieferantenre-
gresses nach den §§ 478, 479 BGB. 
Bei sonstigen Ansprüchen des Kunden aus Vertrag sowie aus einem Schuldverhältnis (§ 311 
Abs. 2 BGB) gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungs-
fristbeginn. Die Ansprüche verjähren spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Höchstfristen 
(§ 199 Abs. 3 und 4 BGB). Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und schriftlich übernommener 
Garantie gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

8. Zahlungen. Der Rechnungsbetrag ist zahlbar entsprechend der auf unseren Rechnungen 
bzw. Angeboten angegebenen Bedingungen. Wir erteilen Rechnung, sobald die bestellte 
Ware versand- oder abholbereit ist. Verzögerungen im Versand oder in der Abholung der 
Ware, die wir nicht zu vertreten haben, schieben nicht das Fälligwerden der Rechnung hi-

naus. Wird der vereinbarte Zahlungstermin nicht eingehalten, so gerät der Kunde ohne 
Mahnung in Verzug. Rechnungen unter 100,- EURO Netto-Warenwert sind sofort ohne Ab-
zug fällig. Hier werden Bearbeitungsgebühren nach Kostenaufwand in Rechnung gestellt. 
Nachnahmelieferungen behalten wir uns vor. Wechsel werden nur erfüllungshalber ohne 
Gewähr für Protest, sowie nur nach Vereinbarung und unter der Voraussetzung ihrer Dis-
kontierbarkeit angenommen. Diskont- und Einzugsspesen werden vom Tag der Fälligkeit 
des Rechnungsbetrages an berechnet. Alle unsere Forderungen einschließlich derjenigen, 
für die wir Wechsel hereingenommen haben, werden sofort fällig, wenn die Zahlungsbe-
dingungen nicht eingehalten werden, Zahlungsschwierigkeiten beim Besteller aufkommen 
oder uns Umstände bekannt werden, die generell geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des 
Bestellers zu mindern. Wir sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und 
Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder aber nach 
angemessener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichter-
füllung zu verlangen. Wir können außerdem die Weiterveräußerung und Verarbeitung der 
gelieferten Ware untersagen und deren Rückgabe oder die Übertragung des mittelbaren 
Besitzes an der gelieferten Ware auf Kosten des Bestellers verlangen. Der Besteller ermäch-
tigt uns schon jetzt, in den genannten Fällen seinen Betrieb zu betreten und die gelieferte 
Ware wegzunehmen. Wir haben jederzeit Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Si-
cherheiten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet sind. Mit von 
uns nicht anerkannten Gegenansprüchen kann der Besteller weder aufrechnen noch wegen 
dieser Ansprüche ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.

9. Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämt-
licher Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Die 
Einstellung einzelner Forderungen in eine laufende Rechnung sowie die Saldoziehung und 
deren Anerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt der Eingang 
des Gegenwertes bei uns. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 
normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist 
ihm jedoch nicht gestattet. Der Besteller ist verpflichtet, die Rechte des Vorbehaltsverkäu-
fers beim Weiterverkauf von Vorbehaltsware auf Kredit zu sichern. Die Forderungen aus 
der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns ab; wir 
nehmen diese Abtretung an. Unbeschadet der Abtretung ist der Besteller zur Einziehung 
der Forderungen solange berechtigt, als er seinen Verpflichtungen uns gegenüber voll und 
pünktlich nachkommt und nicht in Vermögensverfall gerät. Auf unser Verlangen hat der 
Besteller uns jederzeit die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen 
Forderungen zu machen und den Drittschuldnern die Abtretung anzuzeigen. Eine etwaige 
Be- oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns als Hersteller 
vor, ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Wir erwerben das Eigentum an den 
hergestellten Zwischen- und Enderzeugnissen, der Besteller ist lediglich Verwahrer. Dies gilt 
auch dann, wenn die neuen Erzeugnisse wertvoller sind als die Vorbehaltsware, doch dient 
die verarbeitete Ware zu unserer Sicherung nur in Höhe des Wertes der unter Eigentums-
vorbehalt gelieferten Sachen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermen-
gung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Waren geht das dadurch ent-
stehende Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu 
der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung auf uns über. Erwirbt der Besteller Alleineigentum an der neuen Sache, 
so sind sich die Vertragspartner darüber einig, dass der Besteller uns im Verhältnis des 
Wertes der verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehalts-
ware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für uns verwahrt. 
Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, und zwar gleich, ob ohne oder 
nach Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung, weiterveräußert, so gilt 
die oben vereinbarte Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware, die 
zusammen mit den anderen Waren weiterveräußert wird. Über Zwangsvollstreckungsmaß-
nahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die im Voraus abgetretenen Forderungen 
hat uns der Besteller unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen 
Unterlagen (z.B. Pfändungsprotokoll) zu unterrichten. Wir verpflichten uns, die uns nach 
den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen auf Verlangen des Bestellers 
nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als der Wert die zu sichernden Forderungen um 
20 % übersteigt. Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware und die in unserem 
Miteigentum stehenden Sachen in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten, gegen Feuer 
und Diebstahl zu versichern und uns auf Verlangen die Ansprüche gegen den Versicherer 
abzutreten.

10. Datenschutz. Wir werden im Hinblick auf Ihre personenbezogenen Daten die maß-
geblichen gesetzlichen Bestimmungen wahren (insbesondere die Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz). Personenbezogene Daten von 
Ihnen werden von uns erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt, wenn, soweit und 
solange dies für die Begründung, die Durchführung oder die Beendigung dieses Vertrags 
erforderlich ist. Eine weitergehende Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ih-
rer personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erfordert oder 
erlaubt oder Sie als Kunde eingewilligt haben. Ihnen ist bekannt, dass zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages die Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO unter anderem von dessen Name, 
Verbraucher- bzw. Unternehmereigenschaft und Adresse erforderlich sind. Wir sind be-
rechtigt, – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – zum Zweck der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertrages das Risiko von Zahlungsaus-
fällen auf der Kundenseite zu prüfen. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 
zu diesem Zweck erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Wir sind insbesondere 
berechtigt, Ihre Daten an Dritte zu übermitteln, wenn und soweit dies zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und Erfüllung dieses Vertrages (z.B. für Versand, Rechnungs-
stellung oder Kundenbetreuung) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO erforderlich ist. Wir wer-
den diese Daten – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – unter Umständen auch zum Zwe-
cke der Forderungsdurchsetzung im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. b) und/oder f) DSGVO an 
Dritte (z.B. Inkasso-Unternehmen) weiterleiten.

11. Alternative Streitbeteiligung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, 
die Sie als Kunde unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an ei-
nem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht ver-
pflichtet und nicht bereit.

12. Textform/Sonstige Regelungen. Mündliche Nebenabreden, Änderungen oder Ergän-
zungen des Kaufvertrages und der AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies 
gilt ebenfalls für diese Formvorschrift. Nicht diese Formvorschrift wahrende Änderungen 
sind unwirksam. Die Wirksamkeit individueller Vereinbarungen, gleich welcher Form, bleibt 
von dieser Klausel unberührt. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teil-
weise unwirksam sein oder werden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht berührt werden.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden 
Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten ist für Vertragsparteien, die nicht Verbraucher im Sin-
ne von §13 BGB sind, Hannover. Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis findet 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Bestimmungen des UN-Kauf-
rechts finden keine Anwendung.


